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Amtliche Bekanntmachungen 
 

Einladung zur Gemeinderats-Sitzung am Montag, 14.02.2022, 19:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus 
Tagesordnung: 

1. Vergabe: Kindergartenerweiterung 
2. Vergabe: Kanalsanierung Tiefenbacher Straße 
3. Vergabe: Feuerwehrfahrzeug 
4. Mitgliedschaft im Landschaftserhaltungsverband 
5. Bauanträge und Bauangelegenheiten 
6. Bekanntgaben 
7. Anfragen und Sonstiges 

Zur öffentlichen Sitzung sind alle interessierten Einwohner herzlich eingeladen. Im Anschluss an die öffentliche Sitzung 

findet eine nicht-öffentliche Sitzung statt. 
Hinweis: 

Aufgrund der aktuellen Pandemielage und der dazu ergangenen Regelungen findet die Sitzung weiterhin unter den 
Vorgaben von „2G“ statt. Bitte halten Sie Ihren Impf- oder Genesenennachweis bereit. Beachten Sie auch, dass für 

Zuhörer eine vorherige Händedesinfektion vor dem Zutritt zur Sitzung vorgeschrieben und während der Sitzung von den 
Zuhörern eine geeignete Mund-Nasenbedeckung in Form einer FFP2-Maske zu tragen ist. Außerdem wird die Bestuhlung 

den Vorgaben angepasst und im Abstand von jeweils 2 m zu anderen Plätzen festgelegt. Diese darf nicht verändert 

werden. Für die Möglichkeit der Teilnahme an der öffentlichen Sitzung gilt die Reihenfolge des Eintreffens.  
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Festsetzung der Grundsteuer in Oggelshausen 

für das Kalenderjahr 2022 durch öffentliche Bekanntmachung 
 

1. Steuerfestsetzung  

Der Gemeinderat hat durch Haushaltssatzung vom 24.01.2022 die Hebesätze für die Grundsteuer für das Kalenderjahr 
2022 festgesetzt auf  

 
- 330 v.H. für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A)  

und  
- 300 v.H. für die Grundstücke (Grundsteuer B).  

 

Die Hebesätze sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. Sollten die Grundsteuerhebe-sätze 2022 geändert werden oder 
ändern sich die Besteuerungsgrundlagen (Messbeträge), werden gemäß § 27 Abs. 2 des Grundsteuergesetzes (GrStG) 

Änderungsbescheide erteilt.  
 

Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr 2022 die gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten 

haben, wird aufgrund von § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (GrStG) die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2022 in 
derselben Höhe wie für das Jahr 2021 durch öffentliche Bekanntmachung festgesetzt.  

Für die Steuerschuldner treten mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie 
wenn ihnen an diesem Tage ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.  

Dies gilt nicht, wenn Änderungen in der sachlichen oder persönlichen Steuerpflicht eintreten. In diesen Fällen ergeht 
anknüpfend an den Messbescheid des Finanzamts ein entsprechender schriftlicher Grundsteuerbescheid.  

 

2. Zahlungsaufforderung  
Die Steuerschuldner werden gebeten, die Grundsteuer für 2022 zu den Fälligkeitsterminen (15.02., 15.05., 15.08., 15.11.) 

und mit den Beträgen, die sich aus dem letzten schriftlichen Grundsteuerbescheid vor Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung ergeben, auf eines der in diesem Bescheid angegebenen Bankkonten der Gemeindekasse unter Angabe 

des Kassenzeichens (siehe Steuerbescheid) zu überweisen oder einzuzahlen.  

Bei Steuerpflichtigen, die dem Gemeindeverwaltungsverband Bad Buchau bzw. der jeweiligen Gemeinde ein SEPA-
Lastschriftmandat erteilt haben, werden die Beträge vom jeweiligen Bankkonto eingezogen.  

Eine Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren ist durch Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats beim 

mailto:info@oggelshausen.de


Öffnungszeiten: Mo. – Fr.: 07:30 Uhr – 12:00 Uhr, Di. 13:30 Uhr – 17:00 Uhr und Do. 15:00 Uhr – 19:30 Uhr 
                                                Telefon: 07582/91227, Telefax: 07582/91228; Email: info@oggelshausen.de 

Gemeindeverwaltungsverband Bad Buchau bzw. bei der zu-ständigen Gemeinde möglich. Für Steuerschuldner, die von 

der Möglichkeit des § 28 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes gemacht haben (Jahreszahler), wird die Grundsteuer 2022 in 
einem Betrag am 01. Juli 2022 fällig. 

 

3. Rechtsbehelfsbelehrung  
Gegen diese durch öffentliche Bekanntmachung bewirkte Steuerfestsetzung kann inner-halb eines Monats nach dieser 

öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch erhoben wer-den. Der Widerspruch ist beim Gemeindeverwaltungsverband 
Bad Buchau, Marktplatz 2, 88422 Bad Buchau einzulegen.  

 

Oggelshausen, den 03.02.2022 
        Gemeindeverwaltungsverband Bad Buchau 

                                                                                     für die Gemeinde Oggelshausen 

 

Backstube 
Der Betrieb der Backstube wird aufgrund von Personalmangel vorerst eingestellt. Die Verwaltung wird Sie über die weitere 

Entwicklung auf dem Laufenden halten.  

 
Lohnsteuervordrucke für Steuerausgleich 2021 

Die neuen Lohnsteuervordrucke für den Steuerausgleich 2021 sind ab sofort in der Gemeindeverwaltung erhältlich. Es 
liegen Formulare für Arbeitnehmer/Innen sowie für Rentner / Pensionäre auf. 

 
Sammelprüfung von Zugmaschinen nach § 29 StVZO 

Die Sonderaktion für die Hauptuntersuchung der Zugmaschinen gemäß § 29 STVZO findet turnusgemäß dieses Jahr 

wieder statt. Der Termin ist für Freitag, 11. März 2022, ab 08:15 Uhr geplant. Die Aktion wird am Parkplatz des 
Dorfgemeinschaftshauses stattfinden. Wer seine Zugmaschine vorführen will, soll dies auf dem Rathaus unter Tel. 91227 

melden. Die Anmeldung ist zwingend erforderlich, da nur angemeldete Fahrzeuge geprüft werden.  
 

Vorsorgemappen sind nachgefragt – Aus guten Gründen, wie auch die Corona-Krise zeigt! 

Die von Stadt- und Kreisseniorenrat Biberach herausgegebenen Vorsorgemappen über die Bürgermeisterämter im 

Landkreis an die Bevölkerung sind mit den Sozial- und Hilfsdiensten im Landkreis abgestimmt. Sie entsprechen den 

gesetzlichen Vorgaben genauso wie der neuesten Rechtsprechung. Diese Einheitlichkeit ergibt in der Praxis Vorteile.  
Wenn Sie ins Krankenhaus kommen ist eine der ersten Fragen: Haben Sie eine Patientenverfügung oder 

Vorsorgevollmacht? Das zeigt den Stellenwert dieser Unterlagen auf. Trotz vielfältiger öffentlicher Aufklärung ist immer 
noch der weit verbreitete Irrglaube vorhanden, innerhalb der Familie oder Verwandtschaft könne man sich automatisch 

gegenseitig vertreten. Nur für Kinder dürfen in einem solchen Fall die Eltern bestimmen, für erwachsene Familien-

mitglieder und unter Ehepaaren selbst gilt dies nicht. Deshalb sollte jeder ab Volljährigkeit eine Patientenverfügung und 
eine Vorsorgevollmacht haben. Also nicht nur betagte Personen. Ohne diese Unterlagen geht in Notsituationen wertvolle 

Zeit durch gesetzlich zwingende Vorgaben verloren, verursachen Verdruss, Ärger, ja sogar Familienstress. Wir vom 
Kreisseniorenrat Biberach wünschen Ihnen nicht, dass Sie in eine solche Ausnahmesituation geraten.  

Daher: Abholung der Mappe in Ihrem Rathaus oder in der Ortsverwaltung (1,50 Euro) 

 

Patienteninfos aus dem Kühlschrank 

Der Stadtseniorenrat Biberach kam mit der Anregung auf den DRK-Kreisverband zu, eine „Notfalldose“ im 
Landkreis Biberach einzuführen. Der Gedanke: Menschen in Notsituationen können die Fragen der Rettungs-

kräfte häufig nicht mehr beantworten. Wenn keine Kontaktpersonen vor Ort sind, ist es für die Helfer oft 
schwierig an teils lebenswichtige Informationen zu kommen. Hier kann die Rotkreuzdose Abhilfe schaffen. In 

der Rotkreuzdose werden die wichtigsten Gesundheitsdaten auf einem Faltblatt vermerkt, wer der Hausarzt ist, 
wer im Notfall verständigt werden soll und ob es eine Patientenverfügung gibt. Die Dosen werden im 

Der Gemeindeverwaltungsverband Bad Buchau sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter für die 

neu geschaffene Stelle: 
Digitalisierung und Prozessmanagement (m/w/d) 

(unbefristet, in Vollzeit) 

bis A 11 bzw. bis EG 10 

 

Genauere Informationen zum GVV Bad Buchau sowie die ausführliche Stellenausschreibung finden Sie auf 
unserer Homepage unter www.gvvbadbuchau.de/gvv-aktuell/stellenausschreibung. 
Sie haben Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis spätestens 27.02.2022 per E-Mail an 
bewerbung@bad-buchau.de 
 
Ansprechpartner für Rückfragen:  
Frau Savita Christ  07582 / 808-35 

Gemeindeverwaltungsverband Bad Buchau, Marktplatz 2, 88422 Bad Buchau. www.gvvbadbuchau.de 
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Kühlschrank aufbewahrt, der in jedem Haushalt seinen zentralen Platz in der Küche hat. Somit brauchen die 

Rettungskräfte nicht lange zu suchen. Ein entsprechender Hinweis auf die Rotkreuzdose für die Rettungskräfte findet sich 
in Form eines Aufklebers auf der Innenseite der Wohnungstür sowie auf dem Kühlschrank selbst. Zum Preis von 2,50 € 

werden die Dosen nun zusammen mit einem Datenblatt und zwei Aufklebern in der DRK-Kreisgeschäftsstelle 

sowie in Gemeinden und Rathäusern ausgegeben. Kleine Dose, große Hilfe. 

 
 

Proberuf der Sirenen: Samstag, 05.02.2022, 12:00 Uhr 

 

Notdienste: 

Kassenärztlicher Notdienst: 116 117 Kinderärztlicher Notdienst 0180 19 29 343 
Augenärztlicher Notdienst 0180 19 29 350 Zahnärztlicher Notdienst 0180 59 11 610 

Notfallpraxis: Sana-Klinikum Biberach, Marie-Curie-Str. 6, 88400 Biberach (Sa., So., Feiertag) von 8:00 – 22.00 Uhr 
 

Apothekennotdienst: 

Samstag, 05.02.2022, Allmann´sche Apotheke, Marktplatz 41, 88400 Biberach, Tel.: 07351/18090 
Sonntag, 06.02.2022, St. Uta Apotheke, Hauptstr. 10, 88524 Uttenweiler, Tel.: 01374/1303 

 
Michael Kara / Bürgermeister 

 

Katholisches Pfarramt 
 

Pfarrkirche St. Laurentius/St. Agatha 
 

Gottesdienstzeiten: 

Samstag, 05.02.2022,  18:30 Uhr Vorabendmesse  
     Segnung des Agathabrotes, Erteilung des Blasiussegens mit Ehrungen  
     des Kirchenchores zu Chorjubiläen 
 

Die hohen Inzidenz-Zahlen machen die Erfassung der Gottesdienst-Teilnehmer und die Einhaltung der Masken- und 
Abstandspflicht wieder umso wichtiger. Daher ist es weiterhin am praktikabelsten, wenn Gottesdienst-Besucher 
ausgefüllte Kärtchen mitbringen, die wie gewohnt im Vorfeld in den Kirchen ausliegen. – Bitte tragen Sie eine FFP2 Maske 
 

Sonntag, 06.02.2022,  14:00 Uhr Taufe Theo Breitinger 
Mittwoch, 09.02.2022,  18:00 Uhr Rosenkranz – Bitte tragen Sie eine FFP2-Maske 

    18:30 Uhr Abendmesse – Bitte tragen Sie eine FFP2-Maske 

Mitteilungen der evangelischen Kirche 
 

 

Gottesdienste: Sonn- und feiertags laden wir um 10:00 Uhr zum Gottesdienst ein. Aufgrund der aktuellen Coronalage 

ist der Mindestabstand auf 2 m erhöht, der Gottesdienst dauert in der Alarmstufe nur 30 Minuten. Es bestehen weiterhin 
Abstands- und FFP2-Maskenpflicht für Erwachsene; die Mitfeiernden werden namentlich erfasst. In der Regel sind zurzeit 

noch einige Plätze frei – wir freuen uns über alle, die kommen! 
Sollte die Inzidenz im Landkreis über 2000 steigen, dann ist nach unseren Vorschriften kein Präsenzgottesdienst in der 
Kirche möglich. Bitte informieren Sie sich entweder auf unserer Homepage oder fragen Sie per Mail oder Telefon im 
Pfarramt nach 
Kindergottesdienst: Der Kindergottesdienst findet zurzeit nicht statt. 

So 06.02.2022 – 4. Sonntag vor der Passionszeit 10:00 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Georg Maile, Bad Schussenried); 
Predigtreihe Offene Türen: Predigt über „Gustav Werner – Was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert“. 

Veranstaltungen Kirche in Zeiten von Corona Unsere Kirche bleibt zum Gebet unter der Woche geöffnet. Auf unserer 

Webseite http://www.evkirche-badbuchau.de finden Sie weitere Hinweise. Reihe Lesung und Gespräch 
des Evangelischen Bildungswerks Oberschwaben (EBO). Das EBO lädt zu Online-Vorträgen über aktuelle Themen 

ein. Anmeldung unter info@ebo-oab.de oder über die Website www.ebo-rv.de/Veranstaltungen. Der Zugang wird per E-
Mail zugeschickt. Die Teilnahme ist kostenfrei, Spenden sind willkommen. Sie können gerne das Online-Spendenportal 

des EBO benützen. Online-Lesung mit Kreml-Kritiker Andrej Kurkow: Am Mittwoch, 9. Februar, 19:30 Uhr, ist in der Reihe 

„Lesung und Gespräch“ des Evangelischen Bildungswerks Oberschwaben (EBO) der ukrainische Autor Andrej Kurkow zu 
Gast. Im Mittelpunkt des Abends steht sein Buch „Graue Bienen“, in dem der Schriftsteller topaktuelle Parallelen zu der 

hochbrisanten Lage zwischen seiner Heimat und Russland zieht. Kurkow erzählt die Geschichte des ukrainischen 
Bienenzüchters Sergej und dessen Erzfeind Paschko, eines Separatisten. Im alltäglichen Überlebenskampf im kriegs- und 

krisengebeutelten Donbass sind die beiden trotz ihrer Feindschaft auf Zusammenarbeit angewiesen. Andrej Kurkow gehört 
zwar zur russischsprachigen Bevölkerung, ist aber ein beharrlicher Kritiker von Wladimir Putin und dessen aggressiver 

Ukraine-Politik. Konfirmandenunterricht: Der Konfirmandenunterricht findet während der Schulzeit mittwochs um 

14:00 Uhr statt. Öffentliche Bücherei (im Evang. Gemeindehaus, Karlstraße 24: Die Bücherei hat montags bis 
freitags von 9:30–16:30 Uhr geöffnet. 
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Mitteilungen der Woche 
 

Corona-Schutzimpfung: 
Neue Öffnungszeiten in den Impfstützpunkten ab Februar – regelmäßiger Termin für Kinder im 

Impfstützpunkt Biberach 
Die Impfstützpunkte der mobilen Impfteams des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Landkreis Biberach ändern zum 1. 
Februar 2022 ihre Öffnungszeiten. Grund dafür ist die in den vergangenen Wochen deutlich gesunkene Nachfrage nach 

Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen. Die neuen Öffnungszeiten der Impfstützpunkte ab 1. Februar 2022:  

• Biberach, in der Stadthalle:  
montags, mittwochs und freitags von 17 bis 20 Uhr 

samstags von 9 bis 12 Uhr 

• Erolzheim, im DRK-Haus  
dienstags von 17 bis 20 Uhr 

samstags von 9 bis 12 Uhr 

• Laupheim, im ehem. Rentschler-Gebäude, Mittelstraße 

dienstags von 17 bis 20 Uhr 
samstags von 9 bis 12 Uhr 

• Riedlingen, in der Cafeteria der Geschwister-Scholl-Realschule 

montags und mittwochs von 17 bis 20 Uhr 
freitags von 9 bis 12 Uhr 

 

Regelmäßiger Termin für Kinder von fünf bis elf Jahren: Speziell für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren hat das 

DRK einen regelmäßigen Termin im Impfstützpunkt in der Stadthalle Biberach eingerichtet. Der Termin findet immer 
donnerstags zwischen 14 und 18 Uhr statt. Weitere Termine für Kinderimpfungen sind am Samstag, 5. Februar, von 14 

bis 17 Uhr im Impfstützpunkt in der Stadthalle Biberach und am Samstag, 12. Februar, von 10 bis 16 Uhr im 

Impfstützpunkt Riedlingen. 
Impfzertifikate mit QR-Code:  

Ab sofort werden in den Impfstützpunkten auch Impfzertifikate mit QR-Code für das Einlesen in die entsprechenden Apps 
herausgegeben. Dies betrifft auch bereits vergangene Impfungen, die in einem der vier Impfstützpunkte stattgefunden 

haben. Für eine nachträgliche Ausstellung des Zertifikates müssen lediglich der Impf- und Personalausweis mitgebracht 
werden. Darüber hinaus bietet das DRK weitere, unregelmäßige Termine in verschiedenen Gemeinden des Landkreises 

an.  

Der Kalender mit allen Impfaktionen im Landkreis Biberach ist auf der Homepage des Landkreises Biberach unter  
https://www.biberach.de/landratsamt/kreisgesundheitsamt/corona-schutzimpfung.html hinterlegt und wird fortlaufend 

aktualisiert.  
 

2-jährige Berufsfachschule zum Erwerb der Fachschulreife (Mittlere Reife plus berufliche Grundbildung) 
an der Matthias-Erzberger-Schule Biberach 

Die zweijährige Berufsfachschule (2BFS) ist eine berufliche Vollzeitschule und führt zur Prüfung der Fachschulreife, die 

mit dem Mittleren Bildungsabschluss vergleichbar ist. Neben der Erweiterung und Vertiefung der Allgemeinbildung wird 
eine berufliche Grundbildung vermittelt. Die 2BFS kann an der Matthias-Erzberger-Schule mit den Profilen Hauswirtschaft 

und Ernährung oder Gesundheit und Pflege besucht werden. 
Zugangsvoraussetzungen:  

Die Ausbildung richtet sich an Schülerinnen und Schüler mit Hauptschulabschluss oder gleichwertigem Bildungsstand.  

Abschluss- und Anschlussmöglichkeiten  
Wird die zweijährige Berufsfachschule erfolgreich abgeschlossen, bieten sich danach eine Vielzahl an Möglichkeiten:  

- eine duale Berufsausbildung (unter bestimmten Voraussetzungen kann die 2BFS auf das erste 
Ausbildungsjahr in einem anerkannten Ausbildungsberuf angerechnet werden. Z. B. mit dem Profil 

Hauswirtschaft und Ernährung das erste Jahr bei der Ausbildung zur Hauswirtschafterin/zum Hauswirtschafter, 
die an der MES angeboten wird) 

- der Besuch eines Beruflichen Gymnasiums (die MES bietet die Profile Gesundheit, Biotechnologie, 

Ernährungswissenschaften und Sozialwissenschaften an) 
- der Besuch eines Berufskollegs (an der MES z.B. das 2-jähriges Berufskolleg für Sozialpädagogik) 

Interessiert? Informationen zur 2BFS an der Matthias-Erzberger-Schule Biberach gibt es unter www.mes-bc.de  

Ansprechpartner ist Herr Ege Tel: 07351 346-339. 
 

Weiterbildung in der Pflege: Fachschule zur Leitung einer Pflege- und Funktionseinheit 

Am 19.09.2022 startet die Weiterbildung in der Pflege zur Leitung in stationären und ambulanten Einrichtungen für 
ausgebildete Fachkräfte mit Berufserfahrung. Über zwei Schuljahre findet an zwei Schultagen Unterricht mit insgesamt 

12 Stunden statt. In den Ferienzeiten ist kein Unterricht. Mit Bestehen der Abschlussprüfung im Juni 2024 wird die 
Qualifikation “Staatlich geprüfte Fachkraft zur Leitung einer Pflege- und Funktionseinheit” erworben. Diese Weiterbildung 

genügt den Anforderungen der §6 LPersVo vom 07.12.2005 und des §71 SGB XI an Pflegedienstleitungen. Ebenso erhalten 

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Praxisanleiterqualifikation nach dem Pflegeberufegesetz. Die Kursgebühr beträgt 
150,- € pro Schuljahr.  
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Anmeldung für beide Weiterbildungen online auf www.mes-bc.de. Weitere Informationen auf der Homepage der 

Matthias-Erzberger-Schule Biberach, Tel.: 07351/346339 oder Mail: ersing.claudia@mes-bc.de. 
 

Einladung zur Vortragsreihe „Leben mit Sehbehinderung“  

Der Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg e. V. (BSV-W) lädt zu einer Veranstaltungsreihe unter dem Motto 
„Leben mit Sehbehinderung“ in digitalem Format (Zoom) oder per Telefon, ein. Nachlassende Sehkraft tritt oft unerwartet 

ein und stellt die Betroffenen, aber auch die Angehörigen und Freunde vor große Fragen und Herausforderungen. Mit der 
Vortragsreihe möchten wir dem genannten Personenkreis Informationen geben, wie ein selbstständiges und 

selbstbestimmtes Leben trotz Sehbehinderung möglich ist. 

Termine: 9. Februar 2022: „Alltagshilfsmittel“ mit dem Landeshilfsmittelzentrum, Dresden und „barrierefreie 
Elektrogeräte“ mit der Fa. Feelware 

9. März 2022: Blickpunkt-Auge - Rat und Hilfe bei Sehverlust 
Zeit: jeweils 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr.  

Bitte melden Sie sich in unserer Verbandsgeschäftsstelle unter der Telefonnummer 0711-21060-0 oder per E-Mail 
vgs@bsv-wuerttemberg.de, an. Sie erhalten dann zeitnah den Link zur Zoomkonferenz. 

Wenn Sie per Telefon an den Veranstaltungen teilnehmen möchten wählen Sie am entsprechenden Termin: 

00496950500952, Sitzungs-ID: 87596410707# Deutschland 
00496950502596, Sitzungs-ID: 87596410707# Deutschland 

Wir freuen uns über zahlreiche Teilnahme.  
 

Das Landratsamt – Landwirtschaftsamt informiert:  

Fristen für Stickstoffbodenproben (Nmin-Untersuchungen) beginnen im Februar 
Stickstoff ist teuer, deswegen sollte er zur Düngung genau bemessen werden. Ein weiterer Grund ist: Wird zu viel gedüngt, 

besteht die Gefahr, dass Nitrat ins Grundwasser gelangt. Bei Nährstoffmangel hingegen kann es zu Ertragseinbußen 
kommen. Deshalb ist es wichtig zu wissen, wie viel Stickstoff im Boden vorhanden ist, bevor angedüngt wird. Der 

Stickstoffgehalt im Boden wird durch die Witterung im Winter, die Bodenverhältnisse und die Vorfrucht beeinflusst. Um 
zuverlässige Informationen über die Stickstoffversorgung zu erhalten, ist eine Untersuchung über den im Boden bereits 

mineralisierten Stickstoff notwendig (Nmin-Untersuchung). Laut neuer Düngeverordnung hat der Betriebsinhaber 

beziehungsweise die Betriebsinhaberin vor dem Düngen für jede Bewirtschaftungseinheit den Düngebedarf zu berechnen. 
Die Düngebedarfsberechnung erfolgt am besten anhand der Werte der eigenen Nmin-Proben. Daher empfiehlt das 

Landwirtschaftsamt, Nmin-Proben zu ziehen oder ziehen zu lassen. Für Landwirtinnen und Landwirte, deren Flächen in 
Wasserschutzgebieten ausgleichsberechtigt sind, ist das Ziehen der Bodenproben Pflicht. Werden bei einer Kontrolle keine 

Probeergebnisse vorgelegt, wird die SchALVO-Ausgleichsleistung nicht gewährt. Seit 2021 ist eine Bodenprobe zur 

Ermittlung des im Boden verfügbaren Stickstoffs außerdem in Nitratgebieten nach § 13a DüV („rote Gebiete“) 
vorgeschrieben. Die Probenahme ist für jeden Schlag beziehungsweise für jede Bewirtschaftungseinheit vorgeschrieben, 

außer auf Grünland, Dauergrünland und mehrschnittigem Feldfutter. Die Abgrenzung der „roten Gebiete“ hat sich zum 1. 
Januar 2021 geändert. Die aktuelle Abgrenzung kann über www.lel-maps.de à Pflanzliche Erzeugung à Nitratgebiete / 
Eutrophierte Gebiete eingesehen werden. Das beauftragte Labor liefert dem Landwirt mit dem Ergebnis eine 

Düngebedarfsberechnung. Der Zeitraum für die Probennahme ist begrenzt. Die Beprobung der Winterungen ist vom 1. 
Februar bis zum 30. April, der Sommerungen vom 15. Februar. bis zum 30. April, von Kartoffeln vom 15. Februar bis zum 

15. Juni und von Mais vom 15. März bis zum 30. Juni möglich. Es ist darauf zu achten, dass die Bodenprobe erst kurz vor 
der ersten Düngungsmaßnahme gezogen wird. In Wasserschutzgebieten ist bei Mais die späte Nmin-Methode im Vier-

Blatt-Stadium des Mais vorgeschrieben, der Beprobungszeitraum ist hier vom 30. April bis zum 30. Juni. 
An folgenden Sammelstellen können die Proben abgegeben werden:  

• Biberach, Laupheim, Riedlingen, Uttenweiler und Erolzheim:  

bei der jeweiligen BayWa AG 

• Reinstetten und Mittelbuch: beim Raiffeisen Lagerhaus  

• Unteressendorf: BAG  

• Schemmerhofen: Landwirtschaftliches Lagerhaus Pappelau 

• Füramoos: Franz Hörnle  

• Bonlanden: Anton Ziesel 

• Bergerhausen: Michael Schmid 

• Dunzenhausen: Rupert Härle  

• Neufra: Peter Baisch;  

• Obermarchtal: Norbert Munding  

• Hausen o. U.: Wolfgang Rommel  

• Machtolsheim: Labor Dr. Lehle  

Das Labor Dr. Jans nimmt nicht mehr am NID teil. Es können hier keine Nmin-Proben mehr abgegeben werden. 
Unter www.duengung-bw.de können seit 2018 die NID-Bögen online ausgefüllt und die Düngebedarfsberechnung 

durchgeführt werden. Außerdem gibt es hier weitere Informationen zur Nmin-Probenahme, Düngebedarfsberechnung 
und Düngeverordnung. 

An allen Sammelstellen können auch weiterhin Formulare, Probebehälter und Bohrstöcke ausgeliehen werden. Fragen 
beantworten das Landratsamt Biberach – Landwirtschaftsamt unter den Telefonnummern 07351 52-6712 bis -6717) und 

der Maschinenring Biberach-Ehingen unter der Telefonnummer 07351 1882610. 

mailto:info@oggelshausen.de
mailto:ersing.claudia@mes-bc.de
mailto:vgs@bsv-wuerttemberg.de
http://www.lel-maps.de/
www.duengung-bw.de


Öffnungszeiten: Mo. – Fr.: 07:30 Uhr – 12:00 Uhr, Di. 13:30 Uhr – 17:00 Uhr und Do. 15:00 Uhr – 19:30 Uhr 
                                                Telefon: 07582/91227, Telefax: 07582/91228; Email: info@oggelshausen.de 

Vereinsnachrichten 
 

Liebe Freunde der Theatergruppe Oggelshausen, 
 

Aufgrund der aktuellen, besorgniserregenden Entwicklung der Infektionszahlen und des vom RKI 
erwarteten massiven Anstiegs der Fallzahlen haben wir uns schweren Herzens, jedoch voller 

Verantwortung entschieden, die kommende Spielzeit vor Ostern erneut abzusagen. Die Entscheidung, nun schon die dritte 
Theatersaison in Folge absagen zu müssen, fällt uns sehr schwer. Deshalb haben wir uns entschieden, ein 

Alternativprogramm auf den Weg zu bringen. Wir beabsichtigen im Sommer ein Freilichttheater aufzuführen. Um dies zu 

bewerkstelligen sind allerdings noch aufwendige Planungen durchzuführen und einige Hürden zu nehmen. Frei nach dem 
Motto: "Wer nicht wagt - der nicht Theater spielt". Wir wünschen euch, dass ihr alle glimpflich durch die Pandemie kommt 

und hoffen darauf, dass wir bald wieder alle zusammen normales Theater machen können. 
Passt weiterhin auf euch auf und bleibt gesund! 

Die Vorstandschaft der Theatergruppe Oggelshausen e.V. 
 

Werbung 

 

Grabstein zu verschenken 
Bei Interesse bitte im Rathaus unter Tel. 07582/91227 melden. 

mailto:info@oggelshausen.de

